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zeichnung in der gesamten RPO 
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§ 3 Abs. 3 (Neufassung des Absatzes) 

18.12.2014 

 
 
Für die Durchführung der §§ 59 Abs. 3, 101 bis 104 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z.Z. geltenden Fassung hat der Rat der 
Stadt Hilden am 27.04.2005 folgende Rechnungsprüfungsordnung (RPO) beschlos-
sen: 
 
 
§ 1 Stellung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Die Stadt Hilden unterhält ein Beratungs- und Prüfungsamt als unmittelbares 

Gemeindeorgan, das dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in sei-
ner sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt ist. 

 
 
(2) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ist Dienstvorgesetzter / Dienstvorge-

setzte der Dienstkräfte des Beratungs- und Prüfungsamtes. 
 
 
(3) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist das Beratungs- und Prüfungs-

amt nur dem Gesetz unterworfen. 
 
 
(4) Das Beratungs- und Prüfungsamt führt den mit den Prüfungsgeschäften 

verbundenen Schriftwechsel selbstständig. Bei externem Schriftverkehr wer-
den Briefbögen mit der Bezeichnung "Stadt Hilden - Beratungs- und Prü-
fungsamt -" verwendet. 
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§ 2 Besetzung und Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Das Beratungs- und Prüfungsamt besteht aus der Leiterin / dem Leiter, den 

Prüfern / Prüferinnen und sonstigen Dienstkräften. Für die Durchführung fach-
technischer Prüfungen werden fachtechnische Prüfer/innen, für die vom Bera-
tungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden durchzuführenden Programmprü-
fungen IT-Prüfer/innen bestellt. 

 
 
(2) Leitung und Prüfer/innen des Beratungs- und Prüfungsamtes werden vom 

Rat auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses bestellt und abberu-
fen. Der Rat bestellt auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses eine 
Prüferin bzw. einen Prüfer zur Vertretung der Leitung des Beratungs- und 
Prüfungsamtes. 

 
 
(3) Der/Die Leiter/in des Beratungs- und Prüfungsamtes muss Beam-

ter/Beamtin mindestens des gehobenen Dienstes, die Prüfer/innen sollen Be-
amte des gehobenen Dienstes sein oder gleichwertige Voraussetzungen erfül-
len. 

 
 
(4) Die Bediensteten müssen persönlich und fachlich für die Aufgaben und die 

Stellung des Beratungs- und Prüfungsamtes geeignet sein. Sie sollen über 
umfassende Kenntnisse der gesamten Stadtverwaltung verfügen, müssen 
aber insbesondere die für die Durchführung ihrer Prüfungstätigkeit erforderli-
chen Kenntnisse auf verwaltungsrechtlichem, kameralistischem, kaufmänni-
schem und technischem Gebiet sowie auf dem Gebiet der Informationstechnik 
besitzen. 

 
 
(5) Die Leiterin/Der Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes plant und verteilt 

die Prüfungsgeschäfte und ist für ihre ordnungsgemäße und rechtzeitige Erle-
digung verantwortlich. Sie/Er hat den Bürgermeister / die Bürgermeisterin über 
alle besonderen Vorkommnisse, insbesondere über bei der Prüfung festge-
stellte Veruntreuungen und Unregelmäßigkeiten zu unterrichten. Er/Sie unter-
zeichnet die Schriftstücke an die Verwaltung außer bei Anfragen oder formlo-
sen Prüfungshinweisen auf Grund der Vorprüfung, der Visakontrolle oder 
sonstiger laufender Sachprüfungen. 

 
 

(6) Zur Förderung des amtsinternen Erfahrungsaustausches und zur Anwendung 
einheitlicher Grundsätze bei der Durchführung der Prüfungen sind Dienstbe-
sprechungen abzuhalten. 

 
 
(7) Die Prüferinnen und Prüfer sind verpflichtet,  
 

a) über alle Feststellungen und ihnen dienstlich bekannt werdenden Vor-
gänge Verschwiegenheit zu bewahren, soweit die vertrauliche Behand-
lung vorgeschrieben oder vom Prüfungszweck her notwendig ist,  
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b) die Leiterin / den Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes über den 

Fortgang der Prüfungen - bei wesentlichen Mängeln und Unregelmäßig-
keiten unverzüglich - zu unterrichten. 

 
 
(8) Die Beratungs- und Prüfungsamtsleitung bzw. eine von ihr im Einzelfall be-

stellte Vertretung ist verpflichtet, an Sitzungen des Rates und des Haupt- und 
Finanzausschusses teilzunehmen. Die Teilnahmepflicht besteht auch für Sit-
zungen der Ausschüsse, in denen die Prüfungstätigkeit des Beratungs- und 
Prüfungsamtes Gegenstand der Erörterung ist.  

 
 
§ 3 Aufgaben des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Dem Beratungs- und Prüfungsamt obliegt die Durchführung der in § 103 

Abs. 1 GO NRW genannten Pflichtaufgaben. 
 

  Die gemäß § 103 Abs. 1 Ziffer 8 GO NRW zu prüfenden Vergaben werden 
nach den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Not-
wendigkeit von der Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes bestimmt; 
sie teilt dem Bürgermeister mit, für welchen Zeitraum welche Vergabevorgän-
ge an welchen Verfahrensständen mit welchen Unterlagen dem Beratungs- 
und Prüfungsamt zur Prüfung zuzuleiten sind. 

 
  Die Prüfung erfolgt begleitend und umfasst die Leistungsverzeichnisse. 
 
  Unberührt hiervon bleibt die Möglichkeit des Beratungs- und Prüfungsamtes 

jederzeitiger weitergehender Prüfung von Vergaben. 
 
 
(2) Dem Beratungs- und Prüfungsamt werden vom Rat der Stadt Hilden folgen-

de weitere Aufgaben übertragen: 
 
1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 

gemäß § 103 Abs. 2 Ziffer 1 GO NRW (Effizienz und Effektivität des Ver-
waltungshandelns); hierzu gehören insbesondere die Geschäftspro-
zesse, der Einsatz der Informationsverarbeitungstechnik, die Kos-
ten- und Leistungsrechnungen und die Bewertung des Aufgabener-
folges. Die zu prüfenden Vorgänge werden nach den Gesichtspunkten 
der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von der Lei-
tung des Beratungs- und Prüfungsamtes bestimmt; sie teilt dem Bür-
germeister mit, für welchen Zeitraum welche Vorgänge an welchen Ver-
fahrensständen mit welchen Unterlagen dem Beratungs- und Prü-
fungsamt zur Prüfung zuzuleiten sind.  

 
 Unberührt hiervon bleibt die Möglichkeit des Beratungs- und Prüfungs-

amt jederzeitiger, weitergehender Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlich-
keitsprüfungen; 
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Der bisherige und jetzt ersetzte § 3 Abs. 2 Nummer 1. lautete: 

1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß 

§ 103 Abs. 2 Ziffer 1 GO NRW (Effizienz und Effektivität des Verwaltungshan-

delns); die zu prüfenden Vorgänge werden nach den Gesichtspunkten der 

Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von der Leitung des Be-

ratungs- und Prüfungsamtes bestimmt; sie teilt dem Bürgermeister mit, für wel-

chen Zeitraum welche Vorgänge an welchen Verfahrensständen mit welchen Un-

terlagen dem Beratungs- und Prüfungsamt zur Prüfung zuzuleiten sind.  

 

 Unberührt hiervon bleibt die Möglichkeit des Beratungs- und Prüfungsamt jeder-

zeitiger, weitergehender Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen; 

  
2. die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin Aktionärin oder 

Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten 
Rechts oder in den Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO 
NRW sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Stadt bei der Be-
teiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat; 

 
3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe, soweit die Stadt 

solche unterhält; 
 

4. die Prüfung von Buchungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Stadt-
kasse bzw. Buchungsstelle (Visakontrolle). 

 
Die der Visakontrolle unterliegenden Buchungsanordnungen bestimmt 
nach den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Notwendigkeit die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes; sie teilt 
dem Bürgermeister mit, für welchen Zeitraum bestimmte Anordnungen 
dem Beratungs- und Prüfungsamt mit den sie begründenden Unterla-
gen zur Visakontrolle zuzuleiten sind. 
 
Unberührt hiervon bleibt die Möglichkeit des Beratungs- und Prüfungs-
amtes jederzeitiger weitergehender Belegkontrolle; 
 

5. die technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnun-
gen gem. § 14 GemHVO Abs. 2, die Prüfung der Architekten- und Inge-
nieurverträge sowie die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrech-
nungen; 

 
6. die unvermutete Prüfung der eingerichteten Geldannahmestellen sowie 

die unvermutete Prüfung der Handvorschusskassen nach Bedarf und 
pflichtgemäßem Ermessen der Beratungs- und Prüfungsamtsleitung; 

 
7. die Prüfung der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt 

ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund; 
 

8. die Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung beim VHS-
Zweckverband Hilden/Haan; 

 
9. die Prüfung der Jahresrechnung und des Anordnungsgeschäftes beim 

Gesamtschulzweckverband Langenfeld/Hilden; 
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10. die Prüfung der Jahresrechnung des Zweckverbandes Ittertal; 

 
11. Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen bei den städtischen Gesellschaf-

ten (Mehrheitsbeteiligungen), soweit im Rahmen der Prüfung des konso-
lidierten Gesamtabschlusses erforderlich; 

 
12. die Prüfung der Jahresabschlüsse des Vereins „Stadtmarketing Hilden 

e.V.“; 
 
13. Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Heinz und Wilma Mudersbach-

Stiftung. Die Prüfung erfolgt auf Bitten der Stiftung; 
 
14. Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sport- und Kulturstiftung. Die Prü-

fung erfolgt auf Bitten der Stiftung; 
 

15. Die Mitwirkung bei der Korruptionsbekämpfung; 
 

16. Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Freizeitgemeinschaft Behinderte 
und Nichtbehinderte e. V. 

 
17. Die gutachtliche Stellungnahme zu beabsichtigten wichtigen orga-

nisatorischen Änderungen, insbesondere auf haushalts- und be-
triebswirtschaftlichem Gebiet, sowie zu Verträgen mit besonderer 
wirtschaftlicher Bedeutung vor ihrem Abschluss.  

 
(3) Das Beratungs- und Prüfungsamt arbeitet steuerungsunterstützend; es 

prüft nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern berät und prüft auch 
begleitend und zukunftsgerichtet z. B. durch Systemprüfungen, Prozess- 
und Risikoanalysen sowie die Darstellung von Chancen. 

 
  Der bisherige und jetzt ersetzte § 3 Abs. 3 lautete: „Neben den genannten Prüfungs-

aufgaben bietet das Rechnungsprüfungsamt der Verwaltung Zusatzleistungen zur Un-

terstützung ihrer Tätigkeiten (z.B. Beratungen) im Rahmen seiner zeitlichen Möglich-

keiten an.“ 

 
(4) Durch übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge dürfen die Pflichtaufgaben 

des Beratungs- und Prüfungsamtes nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
 
§ 4 Befugnisse des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Dem Beratungs- und Prüfungsamt ist die Durchführung der ihm obliegenden 

Aufgaben in entgegenkommender Weise zu erleichtern; die in Absatz 2 be-
schriebenen Rechte des Beratungs- und Prüfungsamtes bedeuten für die zu 
prüfenden Stellen entsprechende Verpflichtungen. 

 
 
(2) Insbesondere sind dem Beratungs- und Prüfungsamt alle für die Prüfung 

notwendigen Auskünfte zu erteilen, Akten, Schriftstücke, Bücher, 
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Datenbestände und sonstige Unterlagen auf Verlangen vorzulegen oder 
auszuhändigen, bzw. soweit solche Daten oder Unterlagen in digitalisierter 
Form vorliegen, den unmittelbaren, softwaregestützten, lesenden Zugriff auf 
diese Daten zu gestatten. Die Daten dürfen im Beratungs- und Prüfungsamt, 
soweit für die Prüfung erforderlich, auch gespeichert, ausgewertet bzw. in 
kopierter Form verarbeitet werden. 

 
 
(3) In Erledigung seiner Aufgaben ist das Beratungs- und Prüfungsamt unmit-

telbares Gemeindeorgan; es ist nicht „Dritter“ im Sinne der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen. Das Beratungs- und Prüfungsamt informiert die von 
einer Prüfung betroffenen Fachämter nach pflichtgemäßem Ermessen über die 
im Rahmen der Prüfung durchzuführenden oder durchgeführten Zugriffe auf 
Daten.  

 
 
(4) Die Leiterin / Der Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes sowie die Prüfe-

rinnen und Prüfer sind befugt, Zutritt zu allen Diensträumen sowie das Öffnen 
von Behältern, Dateien, Datenbanken usw. zu verlangen. Sie sind auch befugt, 
Veranstaltungen aufzusuchen oder Ortsbesichtigungen vorzunehmen und die 
erforderlichen Feststellungen zu treffen sowie erforderlichenfalls Gegenstände 
und Unterlagen gegen Empfangsbestätigung sicherzustellen, wenn hierdurch 
die Beweissicherung der Prüfungsfeststellungen gewährleistet wird.  

 
 
(5) Die Leiterin/Der Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes sowie die Prüfe-

rinnen und Prüfer weisen sich auf Verlangen der zu prüfenden Stellen durch 
einen vom Bürgermeister auszustellenden Dienstausweis mit Lichtbild aus. 

 
 
(6) Das Beratungs- und Prüfungsamt ist nicht berechtigt, in die Geschäftsfüh-

rung der Verwaltung einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu 
geben. 

 
 
(7) Das Beratungs- und Prüfungsamt ist berechtigt, zur fristgerechten Erstellung 

der Prüfungsberichte bzw. der Bestätigungsvermerke angemessene Fristen zu 
setzen. Gegebenenfalls sind von den angesprochenen Dienststellen Fristver-
längerungen beim Beratungs- und Prüfungsamt zu beantragen. 

 
 
(8) Anregungen und Vorschläge des Beratungs- und Prüfungsamtes aufgrund 

des Ergebnisses durchgeführter Prüfungen sind keine Eingriffe in die Ge-
schäftsführung der Verwaltung oder Weisungen. 
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§ 5 Unterrichtung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Das Beratungs- und Prüfungsamt soll (neben der nachgängigen Prüfung) in 

wichtigen rechtlichen, finanziellen, wirtschaftlichen, organisatorischen und in-
formationstechnischen Angelegenheiten frühzeitig informiert oder eingebunden 
werden. Dazu gehören Aufgaben in den Bereichen der Haushalts- und Fi-
nanzwirtschaft, der Stellenplanung und des Personalmanagements, des Kas-
senwesens, der Gebührenerhebung, des Beschaffungswesens, des Sozial-
rechts und der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt.  

 
Außerdem sind dem Beratungs- und Prüfungsamt 
 
(2) alle Vorschriften und Verfügungen, durch die Bestimmungen des Haushalts-

wesens und der Finanzbuchhaltung erlassen, geändert, erläutert oder aufge-
hoben werden, unverzüglich nach Erscheinen oder Erlass zuzuleiten. 

 
Das gilt auch für alle übrigen Vorschriften und sonstigen Regelungen, die das 
Beratungs- und Prüfungsamt als Prüfungsunterlagen benötigt wie z.B. Ar-
beitsordnungen, Lohntarife, Preistabellen, Gebührenordnungen und -
satzungen, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, Organisationsun-
tersuchungsberichte u. a.; 
 

 
(3) die Tagesordnungen mit Anlagen und Sitzungsniederschriften des Rates und 

seiner Ausschüsse zur Kenntnisnahme zuzuleiten; 
 
 
(4) unverzüglich alle Unregelmäßigkeiten, die festgestellt oder begründet vermutet 

werden, unter Darlegung des Sachverhalts mitzuteilen; dies gilt auch für alle 
Verluste durch Diebstahl, Einbruch, Beraubung etc. sowie für Kassenfehlbe-
träge, die der Person zu melden sind, welche mit der Aufsicht über die Finanz-
buchhaltung beauftragt ist. 

 
 
(5) beabsichtigte wesentliche Änderungen auf dem Gebiet des Haushaltswesens 

und der Finanzbuchhaltung so rechtzeitig zur Kenntnis zu geben, dass es sich 
vor der endgültigen Entscheidung äußern kann; 

 
 
(6) die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen und Unterschriftsproben der 

Dienstkräfte mitzuteilen, denen Verpflichtungs- und Anordnungsbefugnisse er-
teilt wurden, wobei der Umfang der Ermächtigung anzugeben ist; die berech-
tigt sind, Gelder für die Stadt anzunehmen oder auszuzahlen; 

 
 
(7) geldwerte Drucksachen und Vordrucke vor ihrer Einführung, Änderung oder 

Ergänzung mit den Erläuterungen für die beabsichtigte Einführung, Änderung 
oder Ergänzung als Muster vorzulegen, damit sich das Beratungs- und Prü-
fungsamt  in organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht und unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherheit äußern kann; die besonderen Anordnungen des 
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Bürgermeisters / der Bürgermeisterin über die Behandlung vorgenannter 
Drucksachen und Vordrucke bleiben unberührt; 

 
 
(8) die Prüfungsberichte übergeordneter oder sonstiger Prüfungsorgane (z.B. der 

Gemeindeprüfungsanstalt, des Finanzamtes, von Wirtschaftsprüfern oder 
Steuerberatern) zur Kenntnisnahme zuzuleiten; die Verpflichtung der Verwal-
tung, diese Prüfungsberichte auszuwerten, bleibt unberührt. 

 
 
 
§ 6 Durchführung der Prüfung 
 
(1) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie er-

gänzenden Satzungen und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen be-
achtet worden sind. 

 
  Diese Ziele sind nicht nur durch nachgehende Prüfungen anzustreben, 

sondern auch durch sachgerechte Beratung im Vorfeld von 
Verwaltungsentscheidungen sowie durch laufende Beobachtung des 
gesamten Verwaltungsgeschehens (Verfahrensabläufe, Arbeitsmethodik, 
Personal- und Sachaufwand usw.) einschl. Mitarbeit in entsprechenden 
Projekt- und Arbeitsgruppen. 

 
 
(2) Methode und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der vom Leiter/von der Lei-

terin erteilten Weisungen dem Prüfer/der Prüferin überlassen. Die Prüfer und 
Prüferinnen haben die Prüfungsgeschäfte, die ihnen zur selbständigen Ausfüh-
rung zugeordnet sind, unter eigener Verantwortung, rechtzeitig und mit der ge-
botenen Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit durchzuführen und die Ergeb-
nisse nach bestem Wissen und Gewissen schriftlich festzustellen und auszu-
werten. 

 
 
(3) Die Dienststellen, denen das Beratungs- und Prüfungsamt Prüfungsberichte 

oder Prüfungsbemerkungen bzw. Versagungen oder Teilversagungen von Be-
stätigungsvermerken übersenden, haben sich hierzu fristgerecht zu äußern. 
Die Stellungnahmen sind dem Beratungs- und Prüfungsamt auf dem 
Dienstwege zuzuleiten. 
 

  Bis zum Abschluss der Prüfung der Jahresrechnung bzw. des Jahresab-
schlusses von der Verwaltung unerledigte und unangemessen spät erledigte 
Prüfungsberichte und -anmerkungen sind dem Rechnungsprüfungsausschuss 
durch Aufnahme in den Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung bzw. in 
den Bestätigungsvermerk über. den Jahresabschluss zur Kenntnis zu bringen. 

 
 
(4) Bei wichtigen Prüfungen sind die Amts- und die Dezernatsleitungen über die 

durchzuführende Prüfung zu unterrichten, soweit der Prüfungszweck dies zu-
lässt. 
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(5) Ergeben sich bei der Prüfung Schwierigkeiten, so ist zunächst die zuständige 
Amtsleitung und. die Dezernatsleitung hiervon in Kenntnis zu setzen. Können 
die Schwierigkeiten nicht ausgeräumt werden, hat die Leitung des Beratungs- 
und Prüfungsamtes den Bürgermeister/die Bürgermeisterin zu unterrichten. 
Ist danach die Fortführung der beabsichtigten oder begonnenen Prüfung nicht 
oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten möglich, ist die/der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses vom Leiter/ von der Leiterin des Beratungs- 
und Prüfungsamtes unverzüglich zu unterrichten. 

 
 
(6) Werden bei Durchführung von Prüfungen Verfehlungen oder wesentliche an-

dere Unkorrektheiten und Unregelmäßigkeiten festgestellt, so ist der Bürger-
meister/die Bürgermeisterin hiervon unverzüglich zu unterrichten. Dem Rech-
nungsprüfungsausschuss ist in seiner nächsten Sitzung Bericht zu erstatten. 

 
 
(7) Das Beratungs- und Prüfungsamt legt 
 

a) den Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung bzw. des Jahresab-
schlusses dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zur Stellungnahme und 
danach mit der Stellungnahme und der Auswertung hierzu durch das Be-
ratungs- und Prüfungsamt dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Be-
ratung und Beschlussfassung vor; 

 
b) Prüfungsberichte über Prüfungen, die es in besonderem Auftrag des Ra-

tes erstellt hat oder weitere wichtige Prüfungsberichte dem Rat, dem 
Rechnungsprüfungsausschuss und dem Bürgermeister/der Bürgermeiste-
rin vor. Berichte mit Beanstandungen von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung oder solche, die grundsätzliche Mängel im Verwaltungshandeln auf-
zeigen, sind solche wichtigen Berichte. 

 
 Den dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegenden Be-

richten sind die Stellungnahmen der Verwaltung mit deren Auswertung 
durch das Beratungs- und Prüfungsamt beizufügen.  

 
c) Prüfungsberichte und sonstige Prüfungsvorlagen erheblichen Inhalts dem 

Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnisnahme und Beratung vor. 
 
d) Auch bei allen übrigen Prüfungsberichten ist den geprüften Stellen Gele-

genheit zur Stellungnahme zu geben: die Stellungnahmen sollen in den 
Bericht eingearbeitet oder in geeigneter Form zusammen mit dem Prü-
fungsbericht dokumentiert werden. 

 
 
(8) Prüfungsberichte sind sachlich, klar und kurz abzufassen. Sie sollen sich auf 

die wesentlichen Tatbestände und Mängel beschränken, die Gesamtsituation 
des geprüften Bereichs wiedergeben und aus dem Prüfungsergebnis abzulei-
tende Lösungsvorschläge für die Zukunft darstellen. Unbedeutende Beanstan-
dungen sind möglichst im Verlauf der Prüfung auszuräumen und nicht in den 
Prüfungsbericht aufzunehmen. Der Name der Prüferin/des Prüfers und der 
Prüfungsumfang sind anzugeben. Namen aus den geprüften Vorgängen sind 
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im Bericht nicht anzugeben, wenn eine Identifizierung auf andere Weise (z.B. 
Aktenzeichen) möglich ist. 

 
  Über die Prüfung von Rechnungsbelegen, Vergaben, Baustellen u. ä. sind Be-

richte nur erforderlich, wenn die Prüfungen zu größeren Beanstandungen ge-
führt haben. Im Übrigen genügen Aktenvermerke. 

 
 
(9) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern oder personelle Umstände es 

unumgänglich machen, ist die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
ermächtigt, bei der Anwendung der Vorschriften der Rechnungsprüfungsord-
nung über Art und Umfang der Prüfungen Einschränkungen anzuordnen oder 
einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen, soweit hierdurch nicht beste-
hende gesetzliche Vorschriften verletzt werden. 

 
 
 
§ 7 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
(1) Der Rat der Stadt Hilden hat einen Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, 

dessen Aufgaben sich nach § 59 Abs. 3 und 4 und § 101 GO NRW und dieser 
Rechnungsprüfungsordnung bestimmen. 

 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte 

erfordern. Er soll mindestens zweimal jährlich zusammentreten. 
 
  Er nimmt im Auftrage des Rates von den durchgeführten Prüfungen Kenntnis 

und entscheidet darüber, ob aufgrund der Stellungnahmen der Verwaltung die 
Prüfungsfeststellungen ausgeräumt sind oder einer Weiterverfolgung durch 
das Beratungs- und Prüfungsamt bedürfen. 

 
  Der Rechnungsprüfungsausschuss wird von der Leitung des Beratungs- und 

Prüfungsamtes mindestens einmal jährlich über die laufende Prüfungstätig-
keit des Beratungs- und Prüfungsamtes informiert. 

 
(3) Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes ist verpflichtet, an den Sit-

zungen des Rechnungsprüfungsausschusses teilzunehmen. Die Prüfer/innen 
können, soweit das für die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte zweck-
mäßig ist, von der Beratungs- und Prüfungsamtsleitung zu den Prüfungs-
ausschusssitzungen hinzugezogen werden. 

 
(4) Der Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes obliegt die Schriftführung 

des Rechnungsprüfungsausschusses. 
 
(5) Die Sitzungsniederschrift wird gemäß den Regelungen der Geschäftsordnung 

für den Rat der Stadt Hilden und seine Ausschüsse unterzeichnet. 
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§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.05.2005 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Rechnungsprüfungsordnung vom 24.09.2002 und die Dienstanweisung für das Bera-
tungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden vom 01.08.1977 außer Kraft. 
 


